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Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
09105 Chemnitz 

Besucheranschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
Altchemnitzer Str. 41 
09120 Chemnitz 

www.lds.sachsen.de 

Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 

Deutsche Bundesbank 

Verkehrsverbindung: 
Straßenbahnlinien 
5, C11 (Rößlerstraße) 
Buslinie  
52 (Altchemnitzer Straße) 

Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Gebäude. 
Für alle anderen Besucherpark-
plätze gilt: Bitte beim Pfortendienst 
klingeln. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 

unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 

 
per E-Mail: 
Gemeindeverwaltung Thermalbad Wiesenbad 
Mühle 1  
09488 Thermalbad Wiesenbad 
 
 
nachrichtlich per E-Mail an: 
- LRA Erzgebirgskreis  
- Planungsverband Region Chemnitz 
- IBA 
 

 

Landkreis Erzgebirgskreis - Thermalbad Wiesenbad 
Bebauungsplan (BP) "Gewerbestandort am Kellergut" 
Gemarkung Schönfeld, Teile des Flurstückes 247/3 
Stellungnahme der Raumordnungsbehörde 
Schreiben des Planungsbüros vom 3. März 2025, Planstand: 1/2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung der Landesdirektion Sachsen, Referat Raum-
ordnung, Stadtentwicklung im Verfahren nach § 4 BauGB. Nach Prüfung des 
Sachverhalts anhand der uns vorliegenden Unterlagen gibt die Raumord-
nungsbehörde folgende  

raumordnerische Stellungnahme ab: 

Erfordernisse der Raumordnung können der Planung nicht entgegengehalten 
werden, wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann und eine Standortal-
ternativenprüfung erfolgt.  

Begründung 

1. Sachverhalt 

Die Gemeinde beabsichtigt einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet 
nach § 13a BauGB aufzustellen, wobei 1/3 Gewerbegebiet und 2/3 Mischge-
biet ausgewiesen werden sollen.  

Mit dem B-Plan soll eine Nachverdichtung von Flächen möglich gemacht 
werden. Die geplante Neuinanspruchnahme soll auf einer Länge von ca. 95 
m einen Lückenschluss zwischen der historisch gewachsenen Mischnutzung 
entlang der Bundesstraße 95 sowie der gegenüberliegenden Wohnbebauung 
bilden. 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Bettina Seiferth 

Durchwahl 
Telefon +49 371 532-1547 
Telefax +49 371 532-1929 

bettina.seiferth@ 
lds.sachsen.de* 

Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
34-2417/450/7 

Chemnitz, 
7. April 2025 
 

https://www.lds.sachsen.de/kontakt
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
http://www.mach-was-wichtiges.de/
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Die Fläche umfasst Teile des Flurstückes 247/3 mit ca. 1,17 ha und wird zurzeit land-
wirtschaftlich genutzt.  

Für Thermalbad Wiesenbad liegt kein wirksamer Flächennutzungsplan vor.  

Der geplante Geltungsbereich des BPL befindet sich innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes (LSG) „Greifensteingebiet“. 

 2. Rechtliche Grundlagen  

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf folgenden Grundlagen geprüft:  

 Raumordnungsgesetz (ROG) 

 Gesetz zur Raumordnung u. Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPlG) 

 Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP) 

 Regionalplan Region Chemnitz 2024 (RP RC, rechtskräftig seit 23. Januar 2025) 

 3. raumordnerische Bewertung 

Erfordernisse der Raumordnung können der Planung nicht entgegengehalten werden, 
wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann und eine Standortalternativenprüfung 
erfolgt.  

Seit dem 23. Januar 2025 ist ausschließlich der neue Regionalplan Region Chemnitz 
2024 rechtskräftig und deshalb die maßgebliche Planungsgrundlage. Die Begründung 
ist dementsprechend anzupassen. Bauleitplanungen sind somit den aktuellen Zielen 
und Grundsätzen des Regionalplanes Region Chemnitz 2024 anzupassen. Dabei ist 
eine Auseinandersetzung der betroffenen Ziele und Grundsätze zu führen. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine Standortalternativenprüfung vorzunehmen, um 
den geeignetsten Standort zu finden (siehe Z 2.2.1.9 LEP). Das Ergebnis einer solchen 
Prüfung ist in die Begründung aufzunehmen. 

Laut aktuellem Regionalplan Region Chemnitz 2024 befindet sich die Fläche gemäß 
Karte 9 in "Bereichen der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen" konkret 
in Gebieten zur Erhaltung und Verbesserung des Wasserrückhalts und in Bereichen mit 
besonderen Anforderungen an den Grundwasserschutz.  

Außerdem befindet sich die Planung in Gebieten mit besonderer Bedeutung für Fle-
dermäuse, in einem Gebiet mit Anhaltspunkten oder Belegen für schädliche stoffliche 
Bodenveränderungen sowie im Kaltluftentstehungsgebiet zu berücksichtigen.  

Mit allen regionalplanerischen und landesplanerischen Erfordernissen setzt sich die 
Planung noch nicht ausreichend in der Begründung auseinander.  

Ob die Belange des Immissionsschutzes und des Naturschutzes (hier insbesondere die 
Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes) ausreichend berücksichtigt werden, 
muss auch unter Beteiligung der Fachbehörden für den konkreten Sachverhalt abge-
stimmt und dokumentiert werden. Entsprechende Ergebnisse sind im Weiteren in die 
Begründung aufzunehmen. Zudem sollte überprüft bzw. mit der Fachbehörde abge-
stimmt werden, ob das Planungsinstrument nach § 13a BauGB geeignet ist. 
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Laut unserer Kenntnis und auch nach Aussage auf S. 25 der Begründung liegt der Be-
reich zwar innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, aber nicht innerhalb eines Na-
turparkes. Insofern wäre der betreffende Satz auf S. 15 unter Regionale Schutzkonzep-
te richtig zu stellen bzw. zu tilgen. 

4. Hinweise 

Im Raumordnungskataster der Landesdirektion Sachsen wurde der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes unter der Nummer 1250040 eingetragen. 

Bitte informieren Sie uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen Ihrer 
Mitteilungs- und Auskunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPlG.  

Diese Stellungnahme ergeht aus Sicht der Raumordnung. Den Stellungnahmen der 
übrigen Träger öffentlicher Belange wird nicht vorgegriffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bettina Seiferth 
Referentin Raumordnung 

Dieses Schreiben wurde elektronisch gezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 


